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Die Abgeordneten Kai Jan Krainer, Genossinnen und Genossen haben am 20.07.2017 an die 

Präsidentin des Nationalrates die schriftl iche Anfrage 43/JPR betreffend Abgänge Kulturgüter 

ohne Verkaufserlös gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Allgemeines: 

Die Bewertung von Kulturgütern erfolgt gemäß § 7 der Verordnung der Bundesministerin für 

Finanzen über die Erstellung der Eröffnungsbilanz (Eröffnungsbilanzverordnung) 

BGBI. 11 Nr. 434/2011 bzw. § 49 der Bundeshaushaltsverordnung 2013 (BHV 2013) . § 7 Abs. 2 

der Eröffnungsbilanzverordnung (siehe dazu auch die diesbezüglichen Erläuterungen der 

Eröffnungsbilanzverordnungs-Richtlinie) legt fest, dass Kulturgüter gemäß § 91 Abs. 2 BHG 

2013 zu den jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, sofern diese aus verlässlichen 

Unterlagen ermittelbar sind, oder zu den Wertangaben in vorhandenen Gutachten zu bewerten 

sind. Stehen weder verlässlich ermittelbare Anschaffungs- oder Herstellkosten noch Gutachten 

zur Verfügung , sind die entsprechenden Kulturgüter in der Anlagenbuchführung (§ 98 Abs. 3 Z 1 

BHG 2013) ohne Wert zu erfassen. 

Das Ausscheiden bzw. die Verwertung von unbrauchbaren Inventargegenständen erfolgt gemäß 

den Bestimmungen der Verordnung der Bundesministerin für Finanzen über die Verwaltung von 

Bundesvermögen 2013 (Bundesvermögensverwaltungsverordnung - BW 2013) . § 26 und § 27 

der BW definieren hierbei die anzuwendende Vorgehensweise. Im Falle der in Frage stehenden 

Inventarobjekte gelangte § 27 BW, welcher die Vernichtung bei völl iger Unbrauchbarkeit unter 

Kontrolle von zwei Bediensteten vorschreibt, zur Anwendung . 
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Zu den Fragen 1 bis 4: 

1. Wobei handelt es sich jeweils bei den einzelnen Kulturgütern/Stücken der UG02 

"Bundesgesetzgebung", für die kein Verkaufserlös erzielt werden konnte? 

2. Warum wurde jeweils kein Verkaufserlös erzielt? 

3. Welchen Marktwert (in Euro) konnte dem Kulturgut vor seinem Abgang jeweils 

zugeschrieben werden? 

4. In wessen Besitz sind die Kulturgüter übergegangen? 

Nachfolgend finden sich detaillierte Ausführungen und Bilder zu den ausgeschiedenen Gütern: 

Kulturgut 1: 

Bezeichnung Illustration "Parlament stürzt ein" von Haberzettl (Digitaldruck) 

Anschaffungswert EUR 1.100,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Irreparable Beschädigung des Drucks bei Vorübersiedelung 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 2: 

Bezeichnung Beistelltisch 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 3: 

Bezeichnung Beistelltisch 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 4: 

Bezeichnung Beistelltisch 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 5: 

Bezeichnung Beistelltisch 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 6: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 7: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Symbolbild 

Kulturgut 8: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 9: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 10: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 11: 

Bezeichnung Holzstuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kunurgut12, 13, 14, 15, 16, 17: 

Bezeichnung Sessel - Model Hansen 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Falschzuordnung zu Kulturgütern 
Bereinigung und Aufnahme in normales Inventar 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Standardinventar Parlamentsdirektion 
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Kulturgut 18: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 19: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 20: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 21: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 22: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 23: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 24: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

Kulturgut 25: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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Kulturgut 26 und 27: 

Bezeichnung Stuhl 

Bewertung EUR 0,--
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 

12 von 13 41/ABPR XXV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Kulturgut 28: 

Bezeichnung Garderobenkasten 

Anschaffungswert EUR 581,30 
Bewertung auf Basis § 49 BHV 2013 

Verwertung Schlechter Gesamtzustand 
Entsorgung auf Basis § 27 BHV 2013 

neuer Besitzer Kein neuer Besitzer - Entsorgung durch Saubermacher AG 
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